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Viele Kinder und Jugendliche benötigen 

eine Vormundschaft. 

Möchten Sie diese Verantwortung 

übernehmen? 

 

Es gibt viele Gründe, warum ein Kind nicht 

mehr in seiner Familie leben kann und eine 

Vormundschaft braucht. Wenn Eltern oder 

Sorgeberechtigte nicht in der Lage sind, ihr 

Kind angemessen zu erziehen, oder im 

Ausland leben, gestorben sind, brauchen 

Kinder und Jugendliche eine gesetzliche 

Vertretung, die ihre Interessen wahrnimmt, sich 

Zeit nimmt und mit ihnen gemeinsam die 

weiteren Schritte ins Erwachsenwerden geht.  

 

Die ehrenamtliche Einzelvormundschaft hat 

dabei Vorrang vor anderen Formen der 

Vormundschaft. Die Vormundschaft 

entscheidet an Eltern statt über alle wichtigen 

Belange im Leben ihres Mündels. 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 

melden Sie sich gerne bei uns! 

 

Kreis Ostholstein              

Fachdienst Jugend und Betreuung 

Koordinierungsstelle Vormundschaft 

Lübecker Straße 41 

23701 Eutin 

 

Frau Krüger 

Tel.: 04521 788-331    

E-Mail: k.krueger@kreis-oh.de 
 

Frau Schöning 
Tel.: 04521 788-695    

E-Mail: d.schoening@kreis-oh.de  

 

 
 

 
 
 

Mehr Informationen unter:  

www.kreis-oh.de/vormundschaft                                                 
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Unterstützung Aufgaben Erwartungen 

Die Aufgaben ehrenamtlicher 

Vormundschaft sind so bunt wie das 

Leben.  

Sie umfassen zum Beispiel:  

• Kontinuität und Festigung im Leben des 

Mündels  

• Schulische und berufliche 

Perspektivenbildung  

• Rechtliche Vertretung  

• Bestimmung des Aufenthaltsortes  

• Medizinische Versorgung  

Kinder und Jugendliche, die eine:n Vormund:in 

bekommen, haben häufig im Verlauf ihres 

Lebens Not, Vernachlässigung, Gewalt oder 

emotionale Instabilität erfahren.  

Sie benötigen eine verlässliche Ansprech-

person, die bereit ist, ihnen Zeit zu widmen und 

eine tragfähige persönliche Beziehung 

aufzubauen. Oftmals wünschen sie sich eine 

Person,  

• die sich Zeit für sie nimmt  

• die ihnen zuhört und etwas mit ihnen 

unternimmt  

• der sie vertrauen können, die sie versteht 

und sich für sie einsetzt  

• die verlässlich und verbindlich ist und sie an 

Entscheidungen beteiligt. 

 

Was wir von Ihnen erwarten:  

• Sie begegnen Kindern und Jugendlichen mit 

Herz, Empathie, Sensibilität und Freude.  

• Sie sind bereit, ca. vier Stunden monatlich 

für die Belange Ihres Mündels aufzubringen.  

• Sie haben Lebenserfahrung, sind 

verantwortungsbewusst, durch-

setzungsfähig, flexibel und in der Lage, mit 

dem Hilfesystem zusammen zu arbeiten.  

• Sie sind offen dafür, mit Behörden und  

anderen Institutionen zu kooperieren.  

 

Was wir von Ihnen nicht erwarten:  

• Aufnahme der Mündel in Ihren Haushalt 

• Finanzielle Aufwendungen 

• Pädagogische Ausbildung  

• Rechtliche Vorkenntnisse 

 

Die Aufgabenwahrnehmung wird 
erleichtert durch: 

• Pädagogische Interessen oder 
Vorkenntnisse 

• Rechtliche Interessen oder Vorkenntnisse 

 

 

Damit Sie sich bei Ihrer Aufgabe nicht 

überfordert oder allein gelassen fühlen,  

• bilden wir Sie im Rahmen eines 

kostenfreien, an mehreren Abenden 

stattfindenden Seminars aus,  

• stehen wir Ihnen gerne während Ihrer 

Tätigkeit beratend telefonisch sowie 

persönlich zur Seite und  

• bieten wir für den Austausch untereinander 

regelmäßige Treffen und Onlineangebote 

an 

 
Wir informieren Sie über:  

• Aufgaben und Pflichten einer 

Vormundschaft 

• Rechtliche Rahmenbedingungen 

• Möglichkeiten der Unterbringung,  

Wohnungssuche, Schule und Ausbildung 

für Mündel  

• Psychosoziale Themen im Zusammenhang 

mit der Vormundschaft  

 

 

Für die mit Ihrer Arbeit verbundenen 

Aufwendungen können Sie auf Antrag eine 

Aufwandspauschale in Höhe von 425,00 € 

pro Jahr vom zuständigen Amtsgericht 

erhalten. 

 

 

 


